
Kfz-Stellplatzantrag 

für die Wohnanlage (bitte ankreuzen): 

 

O Göggingen  O Lechbrücke O Kempten, Reichlinstr 

O Univiertel  O Bgm.-Ulrich-Str. O Neu-Ulm, Heinz-Rühmann-Str. 

O Prinz-Karl-Viertel  O WA für Baustudierende  

 

Ich beantrage die Genehmigung für das Abstellen des nachfolgenden Kraftfahrzeugs auf den 
ausgewiesenen Stellplätzen der oben angekreuzten Studierendenwohnanlage: 
 

Amtl. Kennz.:  Fahrzeugtyp:  

Name:  E-Mail:  

App.-Nr.:  Telefon:  

 Nummer Ihrer CampusCard ( CCA-ID ):  

 

Ich habe die Nutzungsbedingungen für die Stellplätze der Wohnanlagen des 
Studentenwerks Augsburg zur Kenntnis genommen und erkenne diese an. 

 
 
 
Datum (Unterschrift des Antragstellers/Nutzers ) 
 

 

Nutzungsgenehmigung (erfolgt durch Ihre*n Hausmeister*in): 
 

Für die Zeit vom  bis  
 

 O erhalte ich die Genehmigung zur Nutzung eines Stellplatzes ohne feste Zuteilung  

 O erhalte ich die Genehmigung zur Nutzung des Garagenplatzes-Nr.:  
 
 
 
Datum (Unterschrift Studentenwerk Augsburg) 
 

 
Empfangsbestätigung: (wird nur im Bedarfsfall ausgefüllt). 

 

Hiermit bestätige ich den Erhalt einer/eines O Fernbedienung O Schlüssels   

 für  O Garagentor O Schranke 
 
 
 
 
Datum (Unterschrift Antragstellers/Nutzers) 
 
 

 



 

Nutzungsbedingungen für die Stellplätze der Wohnanlagen des 
Studentenwerks Augsburg 

vom 01.09.16 
 

1. Das Studentenwerk Augsburg erteilt jederzeit widerruflich die Berechtigung für das Parken innerhalb 
gekennzeichneten Stellflächen des Anwesens. Außerhalb dieser Flächen ist das Abstellen nicht 
gestattet. Ein Anspruch auf zur Verfügungsstellung eines Stellplatzes ergibt sich hieraus jedoch nicht. 
Für die Wohnanlage in Augsburg-Göggingen wird die Berechtigung derzeit auf ein Jahr befristet. Eine 
wiederholte Vergabe ist nur möglich, falls bisher nicht berücksichtigte Bewerbungen nicht vorliegen. 

2. Die Nutzungsberechtigung besteht nur für das im Antrag genannte zugelassene und fahrbereite Kfz 
und nur solange der Antragsteller Bewohner dieser Wohnanlage ist. Ausgegebene Parkausweise sind 
bei Beendigung des Mietverhältnisses beim Hausmeister abzugeben. 

3. Der Parkausweis ist nur im Original gültig und deutlich sichtbar auf dem Armaturenbrett auszulegen. 

4. Ein Entgelt für die Gebrauchsgestattung wird derzeit nicht gefordert oder geschuldet. Eine Änderung, 
die rechtzeitig bekanntgegeben wird, ist jedoch jederzeit möglich. 

5. Die Einstellung des Kfz erfolgt auf Gefahr des Nutzers. Die Parkflächen werden in dem Zustand 
überlassen, in dem sie sich derzeit befinden. Der Nutzer verzichtet auf Anspruch wegen etwaiger 
Mängel. Das Studentenwerk Augsburg haftet nicht für die Sach- und Personenschäden, die bei der 
Benutzung der Parkflächen entstehen; es haftet auch nicht für Brand, Entwendung oder Beschädigung 
des Fahrzeugs. 

6. Vorhandene Motorradstellplätze sind für das Abstellen von motorisierten Zweirädern vorrangig zu 
nutzen. 

7. Ausgewiesene Behindertenparkplätze sind den behinderten Bewohner/innen vorbehalten und dürfen 
von anderen nicht benutzt oder zugeparkt werden. 

8. Der Nutzer haftet für alle Schäden, die durch ihn, seine Gäste oder Beauftragte an den Garagen, 
Stellflächen oder auf dem Grundstück und seinen Zufahrten verursacht werden. Die Beweislast trägt 
der Nutzer. 

9. Sofern Rechte Dritter an den eingestellten Fahrzeugen bestehen, ist der Nutzer verpflichtet, das 
Studentenwerk unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. 

10. Für das Befahren des Grundstücks bzw. der Tiefgaragen gelten die Vorschriften der StVO und der 
StVZO. Für das Verhalten auf dem Grundstück innerhalb der Einstellräume sind diese 
Nutzungsbedingungen und die Hausordnung maßgebend. 

Nutzung von Tiefgaragen: Einfahrt und Zufahrt zur Garage, sowie der Garagenraum dürfen nur im 
Schritttempo befahren werden. Es gelten zusätzlich die Betriebsvorschriften der Garagenverordnung 
(GaV) in der jeweils geltenden Fassung. Bei einer CO2-Warnung ist die Tiefgarage sofort zu verlassen 
und der Hausmeister zu informieren. 

11. Wagenwäsche und Ölwechsel sind auf dem Grundstück untersagt, ebenso Reparaturen, die zur 
Verschmutzung führen und andere Benutzer behindern können. Die Lagerung von Gegenständen und 
Flüssigkeiten aller Art in den Stellplätzen und das Betanken der Fahrzeuge ist untersagt, ebenso das 
Aufladen von Kfz-Batterien in den Einstellungsräumen. 

12. Die Einstellung von Fahrzeugen mit undichtem Tank, Vergaser, Ölwanne etc. ist verboten. 

13. Bei Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen kann die weitere Nutzung auf Dauer untersagt 
werden. In schwerwiegenden Fällen oder bei wiederholten Verstößen kann das Studentenwerk 
entsprechend den einschlägigen Bestimmungen des Mietvertrages eine Kündigung des 
Mietverhältnisses aussprechen. Das Studentenwerk Augsburg ist zudem berechtigt, bei Verstößen das 
Fahrzeug des Nutzers auf dessen Kosten abschleppen zu lassen. So weit erforderlich, können die 
vorstehenden Bestimmungen vom Studentenwerk einseitig geändert werden. Die Änderungen werden 
dem Nutzer schriftlich durch Aushang bzw. Mitteilung bekanntgegeben 

14. Sollten einzelne Bestimmungen der Nutzungsbedingungen ungültig sein, behalten die anderen Ihre 
Gültigkeit. Eine Ersatzbestimmung zur Erreichung des gleichen wirtschaftlichen oder rechtlichen 
Erfolges in den gesetzlich erlaubten Grenzen gilt aus vereinbart. Änderungen dieses Antrages bedürfen 
der Schriftform. Aus dem verwaltungsmäßigen Vollzug dieses Antrages ergibt sich die Notwendigkeit 
der Verarbeitung personenbezogener Daten. 



Information gem. Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)  
- Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person - 

 
1. Verarbeitungstätigkeit 

Antrag auf Genehmigung für das Einstellen eines Kraftfahrzeugs 

2. Verantwortlichkeit 

Verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten ist das 
Studentenwerk Augsburg (Anstalt des öffentlichen Rechts, Eichleitnerstr. 30, 86159 Augsburg, Tel: +49 821 / 598 4901, 
Fax: +49 821 / 598 4929, Email: info@studentenwerk-augsburg.de, Web: www.studentenwerk-augsburg.de) 

Bei Fragen zum Datenschutz im Studentenwerk Augsburg, wenden Sie sich bitte an unsere/n 
Datenschutzbeauftragte/n (Studentenwerk Augsburg, Eichleitnerstr. 30, 86159 Augsburg, Tel: +49 821 / 598 3984, 
Email: datenschutz@studentenwerk-augsburg.de) 

3. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

3.1. Kategorien betroffener Personen 

Mieter von Wohnanlagen-Appartements 

3.2. Kategorien personenbezogener Daten 

Persönliche Daten (Name), Kontaktdaten (Wohnanlage, Appartement-Nr., Telefonnummer, Emailadresse), Angaben 
zum Fahrzeug (Amtliches Kennzeichen, Fahrzeugtyp); Angaben zur CampusCard (Nummer der CampusCard),  

4. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) erhoben, verarbeitet und genutzt. 

5. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten ist notwendig, um die 
Rechtmäßigkeit der Einstellung des Fahrzeugs zu überprüfen und mit dem Antragsteller Kontakt aufnehmen zu 
können. Bei Wohnanlagen mit Schranken an der Zufahrt wird über die Nummer der CampusCard die 
Schrankenfreigabe gesteuert. 

6. Empfänger der Daten 

Innerhalb des Studentenwerks Augsburg erhalten nur diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diesen zur Erfüllung 
vertraglicher und gesetzlicher Pflichten bzw. zur Erfüllung der benannten Zwecke benötigen. Zudem können von uns 
eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen, die uns bei der Vertragsabwicklung und Erfüllung von gesetzlichen 
Pflichten unterstützen, zu diesem Zweck Daten erhalten. Dies sind z.B. Dienstleister, welche uns bei der 
Datenverarbeitung im Rahmen einer Auftragsverarbeitung streng weisungsgebunden unterstützen. Eine 
Datenübermittlung findet daher - sofern nicht ausdrücklich gesetzlich zugelassen oder durch Ihre Einwilligung legitimiert 
- nicht statt. 

Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der europäischen Union bzw. europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWR), sog. Drittstaaten, findet grundsätzlich nicht statt. In Ausnamefällen kann es zur 
Datenübermittlung in derartige Drittstaaten notwendig sein, soweit es zur Ausführung Ihrer Aufträge/Verträge 
erforderlich ist, es gesetzlich vorgeschrieben ist (z. B. steuerrechtliche Meldepflichten) oder Sie uns Ihre Einwilligung 
erteilt haben. 

7. Dauer der Speicherung 

Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine 
Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in 
unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, 
vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten 
Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der 
Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 

 
8. Rechte des Betroffenen 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es stehen Ihnen 
folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu: 

 Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO):  

Sie haben das Recht von uns jederzeit Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten wir über Sie halten. 
Diese Auskunft betrifft unter anderem die von uns verarbeiteten Datenkategorien, für welche Zwecke wir diese 
verarbeiten, die Herkunft der Daten, sofern wir diese nicht direkt von Ihnen erhoben haben, und 
gegebenenfalls die Empfänger, an die wir Ihre Daten übermittelt haben. 

 

 

 

 

 

mailto:info@studentenwerk-augsburg.de
mailto:datenschutz@studentenwerk-augsburg.de


 Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO):  

Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung Ihrer Daten zu verlangen. Wir werden angemessene 
Maßnahmen ergreifen, um Ihre Daten, die wir über Sie halten und laufend verarbeiten, richtig, vollständig und 
aktuell zu halten, basierend auf den aktuellsten uns zur Verfügung stehenden Informationen. 
 

 Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO):  

Sie haben das Recht von uns die Löschung Ihrer Daten zu verlangen, sofern hierfür die rechtlichen 
Voraussetzungen vorliegen. Gemäß Art. 17 DSGVO kann dies etwa dann der Fall sein, wenn: 

 die Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht 
länger erforderlich sind; 

 Sie Ihre Einwilligung, die Grundlage der Datenverarbeitung ist, widerrufen und es an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung fehlt; 

 Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten einlegen und keine vorrangigen berechtigten 
Gründe für die Verarbeitung vorliegen, oder Sie gegen die Datenverarbeitung zu Zwecken der 
Direktwerbung widersprechen; 

 die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden; 
 die Verarbeitung nicht notwendig ist, um die Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung, die von uns 

die Verarbeitung Ihrer Daten erfordert, sicherzustellen; insbesondere im Hinblick auf gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen; um Rechtsansprüche geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen. 
 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO):  

Sie haben das Recht von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen, sofern: 
 Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten und zwar für den Zeitraum, den wir benötigen, um die 

Richtigkeit der Daten zu überprüfen; 
 die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung Ihrer Daten ablehnen und stattdessen die 

Einschränkung der Nutzung verlangen; 
 wir Ihre Daten nicht länger benötigen, Sie diese aber benötigen, um Rechtsansprüche geltend zu 

machen, auszuüben oder zu verteidigen; 
 Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob unsere 

berechtigten Gründe Ihre überwiegen. 
 

 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO):  

Soweit dies technisch möglich ist, werden wir Ihre Daten auf Ihren Antrag hin, an einen anderen 
Verantwortlichen übertragen. Dieses Recht steht Ihnen allerdings nur zu, falls die Datenverarbeitung auf Ihrer 
Einwilligung beruht oder erforderlich ist, um einen Vertrag durchzuführen. Anstatt eine Kopie Ihrer Daten zu 
erhalten, können Sie uns auch bitten, dass wir die Daten direkt an einen anderen, von Ihnen konkretisierten 
Verantwortlichen übermitteln. 
 

 Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO):  

Sie haben das Recht der Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit aus Gründen zu widersprechen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, sofern die Datenverarbeitung auf Ihrer Einwilligung oder auf unseren 
berechtigten Interessen oder denen eines Dritten beruht. In diesem Fall werden wir Ihre Daten nicht länger 
verarbeiten. Letzteres gilt nicht, sofern wir zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen 
können, die Ihre Interessen überwiegen oder wir Ihre Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen. 

 
Ansprechpartner 

Falls Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen möchten, richten Sie bitte Ihr Anliegen an die/den 
Datenschutzbeauftragte/n des Studentenwerks Augsburg (Studentenwerk Augsburg, Eichleitnerstr. 30, 86159 
Augsburg, Tel: +49 821 / 598 3984, Email: datenschutz@studentenwerk-augsburg.de). Wir bemühen uns 
grundsätzlich, allen Anfragen innerhalb von 30 Tagen nachzukommen. Diese Frist kann sich jedoch aus Gründen 
gegebenenfalls verlängern, die sich auf das spezifische Betroffenenrecht oder die Komplexität Ihrer Anfrage 
beziehen. In bestimmten Situationen können wir Ihnen aufgrund gesetzlicher Vorgaben möglicherweise keine 
Auskunft über sämtliche Ihrer Daten erteilen.  
 
Beschwerderecht bei Aufsichtsbehörden 

Das Studentenwerk Augsburg nimmt Ihre Bedenken und Rechte sehr ernst. Sollten Sie aber der Ansicht sein, 
dass wir Ihren Beschwerden oder Bedenken nicht hinreichend nachgekommen sind, haben Sie das Recht, eine 
Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde einzureichen. 
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